
Registrierkassenpflicht: Der neue Erlass ist da

Nach zähen Verhandlungen ist nun der neue Erlass zur Einzelaufzeichnungs-, 
Registrierkassen- und Belegerteilungspflicht erschienen. Neben vielen anderen Änderungen 
und Ergänzungen konkretisiert der Erlass nun erstmals auch die Bestimmungen der 
Registrierkassensicherheitsverordnung. Zudem konnten beispielsweise auch folgende 
Erleichterungen für unsere Betriebe erreicht werden: 

• Ist ein Bondrucker zum Kunden gerichtet und wird der Beleg gleich nach der Zahlung 
ausgedruckt, gilt der Beleg mit dem Hinweis „Bitte nehmen Sie sich den Beleg“ als 
ausgehändigt. Auf diese Weise kann der Belegerteilungspflicht unkompliziert 
entsprochen werden.

• Mobile Umsätze können vorab in der Registrierkasse erfasst und die Belege sofort 
ausgestellt werden. Bei Ausfolgung der Ware wird dem Kunden der – bereits 
ausgestellte – Beleg übergeben (zB Pizzalieferung).

• Wettterminals gelten jetzt unter bestimmten Voraussetzungen als 
Dienstleistungsautomaten und sind von der Registrierkassen- und 
Belegerteilungspflicht ausgenommen.

• Das Datenerfassungsprotokoll darf auch auf USB-Sticks oder USB-Festplatten 
gespeichert werden. Die Sicherung muss nicht mehr zwingend auf (abgeschlossenen) 
CDs oder DVDs erfolgen. Das Datenerfassungsprotokoll kann auch per Internet (zB 
Dropbox, Secure FTP) zur Verfügung gestellt werden.

Auch wenn nicht alles Gold ist was glänzt, konnten in den Verhandlungen einige 
bürokratische und technische Hürden beseitigt und weitere Klarstellungen im Sinne der 
Wirtschaft erreicht werden. Durch diese Neuerungen wurde ein weiterer Schritt in Richtung 
lebbare Registrierkassenpflicht gemacht.

Neben dem Erlass gibt es auch eine Information des Bundesministeriums für Finanzen im 
Zusammenhang mit der Registrierkassenprämie. Den Erlass und die Information mit allen 
Details finden Sie unter https://findok.bmf.gv.at/.
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